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Gussasphalt-Transport 
 
Gussasphalt wird im Werk auf Einbautemperatur gemischt und für den Transport in einen 
Kocher abgefüllt. Für den Transport steht eine Nachbeheizung zur Verfügung. 
 
Transport von Gussasphalt 
Das ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Strasse), welches die Gefahrgutbeförderung u.a. auch in der Schweiz regelt, 
führt unter der UN-Nummer 3257 den Stoff «erwärmter flüssiger Stoff, n.a.g. bei oder über 
100°C» auf. Gussasphalt entspricht dieser Benennung und es würde sich, wie z.B. bei Bitu-
men, um ein Gefahrgut der Klasse 9 handeln. Die der UN-Nummer 3257 zugeordnete Son-
dervorschrift 643 des Kapitels 3.3 des ADR («Für bestimmte Stoffe oder Gegenstände gel-
tende Sondervorschriften») führt jedoch auf: 
 
SV643: «Gussasphalt unterliegt nicht den für die Klasse 9 geltenden Vorschriften». 
Der Transport von Gussasphalt ist somit explizit vom Gefahrengutrecht ausgenommen, das 
heisst, Gussasphalt ist auch auf Einbautemperatur kein Gefahrengut.  
 
Heizanlage 
Für die Heizanlage beim Gussasphalt-Kocher gibt es zudem eine Freistellung (= Erleichte-
rung von den Gefahrgutbestimmungen). Es ist dies die Freistellung in Zusammenhang mit 
der Beförderung von Gasen von Unterabschnitt 1.1.3.2 e), welche eine vollständige Befrei-
ung von den Gefahrgutbestimmungen des ADR ermöglicht: 
 
e) «Gasen in besonderen Einrichtungen von Fahrzeugen, die für den Betrieb dieser beson-
deren Einrichtungen während der Beförderung erforderlich sind (Kühlapparate, Fischbehäl-
ter, Heizapparate usw.) sowie Ersatzgefässe solcher Einrichtungen und ungereinigte leere 
Tauschgefässe, die in derselben Beförderungseinheit befördert werden». 
 
 
 
 
 

 
Haftungsausschluss 
PAVIDENSA ist darum bemüht, dass die Informationen auf den Empfehlungen korrekt sind. Sie be-
ziehen sich auf Normalfälle und beruhen auf den Kenntnissen und Erfahrungen der PAVIDENSA-
Fachgruppenmitglieder. PAVIDENSA kann aber keine Gewähr bezüglich ihrer Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Eignung gewähren. PAVIDENSA schliesst die eigene Haftung und sonstige Ver-
antwortung für allfällige Fehler oder Unterlassungen sowie für die Folgen der Benutzung der Empfeh-
lungen aus. 

 


